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576/J Anfrage 

der Abgeordneten Ingo H ä u s er, P f e f f e r und Genossen 

an die Frau Bundesminister für soziale Verwaltung, 

betreffend Pensionsversicherung der UnselbständigenG 

Laut Bundesfinanzgesetz 1968 zahlt der Bund an die Pensionsversicherung 

der Unselbständigen um rund 700 Mi.lIo Schilling weniger, als es seinen 

Verpflichtungen nach § 80 ASV!?:'o entsprechen würde o Aus Zeitungsmeldungen 

ist zu entnehmen p daß auch für 1969 eine beträchtliche Verminderung des 

Bundesbeitrages geplant isto Demgegenüber sind die Arbeiter und Angestel1~ 

ten sowie ihr6 Dienstgeber ihren Beitragsverpflichtungen voll nachgekommen. 

Das Pensionsanpassungsgesetz hat in seinen w die Finanzierung betreffenden 

Bestimmungen einen unlösbaren Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Bei­

träge für Arbeiter und Angestellte und der Beiträge des Bundes geschaffen. 

Durch diese Bestimmungen sollte den Pensionsversicherungsträgern die An~ 

sammlung von Reserven ermöglicht werden~ die zur Abdeckung der demographisch 

bedingten höheren Aufwendungen in der Dekade 1970 bis 1980 erforderlich 

werdeno 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundes~ 

minister für soziale Verwaltung die nachstehenden 

A.nfrageat 

1) Hält die Frau Bundesminister eine weitere Verminderung der Be':l.,'!:o 

träge des Bundes zur Pensionsversicherung der Unselbständigen gegenüber 

der sich aus § 80 ASVG.ergebenden Zahlungsverpflichtung tür vertretbar? 

2) Sind Sie der gleichen Meinung, wie sie.die Mehrheit des Beirates 

für die Renten= und Pensioasanpassung i. letzten Gutachten angesprochen 

hat, daß nach der günstigeren Variante die ~i. 1911 an'e.ammelte gebundene 

Rücklage von 7 p l Milliarden Scbil11n.g alll p "bezogen auf den .onatl'iehen 

Penaionsaufwand 1. Jahre 19?1v nur als bescheid.n" bezeichnet werden 

kann' 

3) Halten S1e o Prau Bundesminister, es tür vertretbar. daß sich der 

Bund der vollen Zahlungsverptlichtuna entzieht, während für die Arbeiter 

und Angestellten ab 1 0 Juli 1968 höhere Beitragesätze vorgeschrieben 

werden? 
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